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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Der Fall Lego zeigt uns wieder einmal mit aller Deutlichkeit, wie wichtig die 

Gewerkschaften sind. Die Arbeitenden brauchen sie nicht erst, wenn es Probleme 

gibt. Die Arbeitsbedingungen müssen rechtzeitig - wenn es gut geht - mit einem 

GAV geregelt werden. Wichtig ist zudem, dass die Belegschaft eine Personalver-

tretung wählt. Dies sollte gerade in jenen Betrieben mit guten Arbeitsbedingun-

gen und sozialen Arbeitgebern geschehen. 

Damit sie ihre Funktion ausführen können brauchen die Gewerkschaften aber 

aktive Mitglieder, die bereit sind Verantwortungen in den Gremien oder im Be-

trieb zu übernehmen. Sie brauchen zudem bewusste Mitglieder, welche die Akti-

vitäten der Gewerkschaften unterstützen. Gelegenheit dazu haben wir an der 

GBZ-Delegiertenversammlung vom 27. März und am 1. Mai auf dem 

Landsgemeindeplatz. 

Es ist für sehr viele unbestritten, dass es Gewerkschaften braucht. Trotzdem sin-

ken die Mitgliederzahlen. Es ist seit Jahrzehnten nicht mehr so nötig gewesen 

wie heute, den Arbeitenden wieder bewusst zu machen, dass sie sich organisieren 

und der Gewerkschaft beitreten müssen - und eben nicht erst, wenn es Probleme 

gibt. Die Gewerkschaften sind nämlich dazu da, um für geregelte und faire Ar-

beitsbedingungen zu sorgen. Das, um zu verhindern, dass es Probleme gibt. 

 

Wir Gewerkschaften! Vernetzt. Solidarisch. 
Dies der Slogan des diesjährigen 1. Mai. Der SGB dazu: Es ist an der Zeit, die 

Gesellschaft, die Öffentlichkeit und vor allem die Arbeitnehmerschaft auf die 

wichtige Aufgabe der Gewerkschaften und die Notwendigkeit kollektiven Han-

delns und Kämpfens aufmerksam zu machen. 

 

Mit kollegialen Grüssen 

Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 

27. März 2001: GBZ-Delegiertenversammlung 
Referent: Franz Cahannes, Präsident Gewerkschaftsbund Zürich 

1. Mai 2001: 1. Mai-Kundgebung 
Redner: Unser Zuger Landamann Hanspeter Uster 

 
Das GBZ-Info geht an alle GBZ-Delegierten, an aktive GewerkschafterInnen und an PolitikerInnen, die über die Aktivitäten der Gewerk-

schaften informiert sein sollten. 
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Angestellten-Vereinigung Zug (ARZug) 

Dr. Armin Jans, Aegeristrasse 60, 6300 Zug 

Christliche Gewerkschaftsvereinigung des Kantons Zug (CGVZ) 

Nick Limacher, Deinikonerstrasse 8A, 6340 Baar 

Gewerkschaftsbund des Kantons Zug (GBZ) 

Bruno Bollinger, Burgmatt 3, 6340 Baar 

 Herrn Regierungsrat 

Robert Bisig 

Volkswirtschaftsdirektion 

Postfach 857 

6301 Zug 

 

        4. Dezember 2000 

 

Tripartite Kommissionen zur Umsetzung der Flankierenden Mas-

snahmen zu den Bilateralen Verträgen Schweiz - EU 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vermutlich am 1. Juli 2001 werden die bilateralen Verträge Schweiz-EU in Kraft treten. Aus 

Arbeitsnehmersicht sind die flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr von be-

sonderer Bedeutung. Die drei mit Abstand wichtigsten Organisationen der Arbeitnehmenden 

im Kanton Zug haben sich über die Einführung der zur Umsetzung der flankierenden Mass-

nahmen im Kanton Zug erforderlichen tripartiten Kommission beraten und machen Ihnen 

gemeinsam folgende Vorschläge: 

• In der tripartite Kommission sollten Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Behörden eine gleich 

grosse Vertretung besitzen. Aus unserer Sicht sollte die Kommission aus 9-12 Personen 

bestehen. Unsere drei Organisationen erheben Anspruch auf je eine Vertretung. 

• Sobald erwünscht werden wir Ihnen unsere Vertretung nennen. Dabei werden wir uns 

bemühen, Leute vorzuschlagen, die mit den konkreten Problemen der Umsetzung der Bi-

lateralen Verträge konfrontiert sind. Wir erwarten von daher auch, dass in der Arbeitge-

ber-Delegation die betroffenen gewerblichen Branchen direkt vertreten sind. 

• Der Vorsitz der tripartiten Kommission sollte von den Arbeitnehmer- und den Arbeitge-

ber-Delegationen wahrgenommen werden, wobei die Präsidentschaft turnusgemäss (z.B. 

alle zwei Jahre) wechseln soll. 

• Die tripartite Kommission sollte ein Sekretariat haben, das beim Kanton angesiedelt wird, 

wobei die Kommissionsmitglieder für die Besetzung der für die Sekretariatsführung anzu-

stellenden Person ein Mitspracherecht haben sollten. 

• Der Kommission bzw. dem Sekretariat sollen die erforderlichen Finanzmittel insbesonde-

re für folgende Zahlungen zur Verfügung gestellt werden (eigenes Budget): Entschädi-

gung bzw. Honorare für die Kommissionsmitglieder; Beizug von Spezialistinnen und 

Spezialisten; Aufträge an Dritte. 

Wir hoffen, dass Sie unsere Vorschläge wohlwollend prüfen. Für weitere Abklärungen stehen 

wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Gerne erwarten wir Ihre baldige Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüssen 

 

Bruno Bollinger   Nick Limacher  Dr. Armin Jans 

Präsident GBZ  Präsident CGVZ  Präsident ARZug 
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Die erste GBZ-Stellungnahme zur Schliessung der Lego in Baar. 

 

Manager entscheiden über Arbeitende 
Die Lego soll ihre Werke in Baar schliessen, hunderte von Entlassungen sind die Folge, ein 

weiterer Industriebetrieb verschwindet. Dabei stellen sich den Gewerkschaften einige Fragen: 

Hat der Lego-Konzern die von der EU erlassenen Anhörungsrechte der Arbeitenden wahrge-

nommen? Nach diesen müssten vor Entscheiden solcher Tragweite die Vertretungen der Ar-

beitenden nicht nur informiert, sondern ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, Vor-

schläge zu machen, welche zur Rettung der Arbeitsplätze beitragen können. Selbst in der 

Schweiz muss der Personalvertretung nach Mitwirkungsgesetz das Mitspracherecht gewährt 

werden. Oder wird etwa das Werk in Baar geschlossen, weil die Schweiz nicht in der EU ist 

und Betriebsschliessungen hier bekanntlich viel billiger sind als in den EU-Ländern? 

Der Schliessungsentscheid ist von hochbezahlten Managern gefällt worden. In den letzten 

Tagen müssen wir immer wieder hören, wie das Tragen grosser Verantwortung die Spitzen-

löhne der Manager rechtfertigt. Wir stellen fest, dass diese wiedereinmal unfähig sind, flexi-

bel und innovativ etwas zur Rettung von Arbeitsplätzen zu tun, sondern kurzerhand einen 

funktionierenden Betrieb schliessen. 

Der Lego-Konzern darf sich nun nicht einfach mit einem Sozialplan aus seiner sozialen Ver-

antwortung stehlen. Er muss dafür besorgt sein, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zumindestens eine gleichwertige Stelle erhalten. 

 

Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
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Zuger Presse 2.3.01 

 
 

Die zweite GBZ-Stellungnahme (vollständig nur in der Zuger Woche vom 7.8.01 erschienen). 

 

Betriebe sind keine Familien 
Der Entscheid, die Baarer Werke der Lego zu schliessen, ist nicht gerechtfertigt. Umsatzein-

bussen alleine genügen als Begründung nicht, um funktionierende Betriebe einzustellen. Um-

so härter trifft diese Massnahme die Lego-Arbeitenden, die sich in der trügerischer Sicherheit 

wähnten, die Lego sei eine Grossfamilie. Aus gewerkschaftlicher Sicht drängen sich diesbe-

züglich einige Überlegungen auf: 
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• Das von der Firmenleitung bewusst gepflegte Gefühl, die Lego sei eine Grossfamilie, hat 

die Arbeitenden davon abgehalten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die Gewerk-

schaften haben mehrmals vergeblich versucht, in der Lego Fuss zu fassen. Die Beleg-

schaft der Lego hat auch keine Personalvertretung gewählt, welche ihre Interessen der 

Firmaleitung gegenüber vertreten hätte. 

• Die Firmaleitung war nie dazu bereit, mit den Gewerkschaften zu verhandeln. Die Lego 

hat denn auch keinen Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der die Arbeitsbedingungen regelt. 

Die Firmaleitung fand es beim Schliessungsentscheid auch nicht nötig, gesetzliche Best-

immungen einzuhalten (Konsultation der Belegschaft nach Mitwirkungsgesetz) und einen 

anständigen Sozialplan vorzulegen. Als europäischer Konzern hätte die Lego sogar einen 

Euro-Betriebsrat zulassen und beim Schliessungsentscheid die noch schärferen EU-

Richtlinien (längeres Konsultationsverfahren) einhalten müssen. 

• Das ein Betrieb aber keine Grossfamilie ist, sieht man spätestens wenn es schlecht geht. 

Keinem anständigen Vater würde es einfallen, die Kinder zu entlassen, nur weil das Fami-

lienbudget nicht mehr stimmt. Würde ein Vater dies trotzdem tun, bekäme er Probleme 

mit der Justiz. Dies geschieht aber den Lego-Managern nicht, die sich offenbar auch ver-

spekuliert haben und jedenfalls nicht fähig und flexibel waren, etwas innovatives zur Ret-

tung von Arbeitsplätzen zu tun. Keiner der hochbezahlten Manager wird für diese Fehl-

leistung zur Rechenschaft gezogen. 

• Gerade weil Betriebe keine Familien sind, müssen sich die Beschäftigten in Gewerkschaf-

ten organisieren und ihre Arbeitsbedingungen kollektiv mit einem GAV regeln. Haupt-

aufgabe der Gewerkschaften ist es, mittels vertraglichen Abmachungen dafür zu sorgen, 

dass es im Betrieb möglichst keine Probleme gibt. Es ist kurzsichtig zu denken, die Ge-

werkschaft hätte man nur dann nötig, wenn man Probleme mit dem Arbeitgeber hat. Fort-

schrittliche Betriebe, die fair mit ihrer Belegschaft umgehen, sind bereit, mit den Gewerk-

schaften anständige Arbeitsbedingungen festzulegen. Sie haben auch keine Mühe, selb-

ständig auftretende Personalvertretungen mitwirken zu lassen. 

Den Gewerkschaften ist es in der Krise gelungen, die wichtigsten GAV zu verteidigen. Seit 

die Konjunktur wieder ansteigt, ist es möglich gewesen, substantielle Lohnerhöhungen durch-

zusetzen und die Tiefstlöhne anzuprangern. Dazu waren einige erfolgreiche Mobilisierungen 

und Streiks nötig. Mittlerweile sehen wieder viele Arbeitgeber, die in der Krise gedacht hat-

ten, sie müssten mit den Gewerkschaften nicht mehr rechnen, die Notwendigkeit ein, mit 

ihnen zusammen an den Verhandlungstisch zu sitzen. 

Trotz dieser Erfolge müssen die Gewerkschaften schmerzhafte Mitgliederverluste hinnehmen, 

die an die Substanz gehen und sie nun daran hindern, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Sehr 

viele Arbeitende finden die Gewerkschaften nötig und wichtig. Sie schauen aber bloss zu und 

hoffen, die Gewerkschaften werden für sie anständige Arbeitsbedingungen herausholen. Die 

Gewerkschaften sind aber nur so stark, wie sie zahlende Mitglieder haben. Darum der drin-

gende Appell an alle Arbeitenden: Organisiert euch in den Gewerkschaften. Leistet euren Bei-

trag zu anständigen Arbeitsbedingungen und für starke Gewerkschaften, die dafür sorgen, 

dass es bei den Arbeitsverhältnissen möglichst keine Probleme gibt und die euch wirksam 

schützen können, falls es doch solche geben wird. 

 

Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
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Neue Zuger Zeitung 6.3.01 

 

 
Neue Zuger Zeitung 2.3.01 

 

 

 
Zuger Presse 6.3.01 
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Interpellation zur Schliessung und zum Stellenabbau bei Lego 
 

Mit Bestürzung hat die SGA Baar von der Schliessung und dem massiven Stellabbau bei der 

Lego Kenntnis genommen. Gegen 400 Frauen und Männer verlieren ihren Arbeitsplatz. Trotz 

der guten Konjunktur wird es für sie nicht einfach sein, wieder eine vergleichbare Stelle zu 

finden. 

 

Die Schliessung trifft aber auch unsere Gemeinde hart. Ist doch die Lego – vergleichbar mit 

der alten Spinnerei an der Lorze – über die Jahre zu einem wirtschaftlichen Markenzeichen 

für Baar geworden. Mit der Schliessung der Lego-Fabrikation gehen industrielle Arbeitsplätze 

verloren. Für die SGA ist es wichtig, dass in unserem Kanton auch in Zukunft im Industrie-

sektor gearbeitet wird. So wie es den primären Sektor, die Landwirtschaft, braucht. 

 

Wir bitten deshalb den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wann hatte der Gemeinderat Kenntnis von der Schliessung. Was hat er unternommen, um 

allenfalls den Stellenabbau noch verhindern zu können ? 

2. Was unternimmt der Gemeinderat (zusammen mit der Volkswirtschaftsdirektion), um den 

Betroffenen zu helfen, möglichst rasch wieder eine Stelle zu finden ?        Wie beurteilt 

der Gemeinderat den bestehenden Sozialplan ? Gilt für den     Sozialplan zum Beispiel 

dies bisherige Legopraxis: für jedes Arbeitsjahr ein Monat frühere Pensionierung? 

3. Werden die Gewerkschaften in die Verhandlungen einbezogen? 

4. In der Lego arbeiten auch Menschen mit weniger hoch qualifizierter Ausbildung. Wie 

sieht die Situation in Baar aus im Bezug auf Arbeitsplätze  für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer mit weniger hoch qualifizierter Ausbildung? 

5. Bestehen Ideen oder Konzepte, wie in den Räumlichkeiten der beiden Fabriken neue in-

dustrielle Arbeitsplätze geschaffen werden können ? 

6. Welche Auswirkungen hat die Schliessung auf die Gemeindefinanzen (höhere Sozialauf-

wendungen, weniger Steuereinnahmen) ? 

Angesichts der Dringlichkeit bitten wir den Gemeinderat, zu den aufgeworfenen Fragen, so-

weit möglich, bereits an der Gemeindeversammlung vom 19. März, ausserhalb der traktan-

dierten Geschäfte Stellung zu nehmen. 

Wir danken zum voraus für die Beantwortung. 

 

Ruth Wyss, Kantonsrätin 

Anna Lustenberger- Seitz, Kantonsrätin 
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Die GBZ-Stellungnahme wurde in der neuen Zuger Zeitung vom 21.2.2001 veröffentlicht. 

 

Kantonales Arbeitsgericht schaffen 
 

Gemäss Traktandenliste des Kantonsrates wird an der nächsten Sitzung über die Schaffung 

einer Schlichtungsstelle für arbeitsrechtliche Streitigkeiten beraten. Aus uns nicht ganz ver-

ständlichen Gründen beantragt die Justizprüfungskommission bloss die Schaffung einer 

Schlichtungsstelle, die bei der Volkswirtschaftsdirektion angesiedelt werden soll. Der Zuger 

Gewerkschaftsbund (GBZ) ist aber der Meinung, dass die Revision der Zivilprozessordnung 

dazu benützt werden sollte, um ein Arbeitsgericht zu schaffen. 

Das Obligationenrecht (OR) verlangt eine raschest mögliche Erledigung der arbeitsrechtlichen 

Streitigkeiten, denn für einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin kann es von existenzi-

eller Bedeutung sein, ob ein Verfahren einen Monat, ein halbes oder ein ganzes Jahr dauert. 

Wir bezweifeln sehr, dass dies mit der vorgeschlagenen Lösung der Fall sein wird. Es leuchtet 

nicht ein, wieso eine Schlichtungsstelle, die nicht beim Gericht ist, solche Verfahren spediti-

ver erledigen soll. Vor Jahren wurde eine ähnlich vorgelagerte Instanz, der Friedensrichter, 

mit der Begründung abgeschafft, man wolle so Zeit sparen. 

In den meisten arbeitsrechtlichen Fällen (in erster Linie geht es um Lohnzahlungen) sind es 

Lohnabhängige, die für ihre Rechte klagen müssen. Bewährt hat sich in anderen Kantonen die 

Vermittlung durch einen Richter. Die diesbezüglichen Gesetze und Gesamtarbeitsverträge 

sind klar, so dass in vielen Fällen bereits die Vermittlung zu einer Einigung führt. Zudem 

kommen viele Fälle gar nicht zur Vermittlung, weil sie bereits durch eine Intervention der 

Gewerkschaften erledigt werden können. 

Trotzdem teilen wir die optimistischen Prognosen der Justizprüfungskommission nicht, wo-

nach die Fälle von Arbeitsstreitigkeiten abnehmen. Noch dieses Jahr wird im Bundesrecht die 

Streitwertgrenze auf 30'000 Franken heraufgesetzt, was eine Zunahme der Fälle zur Folge 

haben wird. Darüberhinaus ist davon auszugehen, dass in Zukunft auch Klagen, die sich auf 

das Gleichstellungsgesetz abstützen, von einem Arbeitsgericht behandelt werden müssen. 

Deshalb ist die Notwendigkeit eines Arbeitsgerichts aus Arbeitnehmersicht ausgewiesen. Da-

für braucht es keine zusätzlichen Stellen. Ein bereits gewählter Richter amtet als Vorsitzen-

der, die übrigen sind Laienrichter, die nur dann zum Einsatz kommen, wenn ein Urteil ge-

sprochen werden muss. 

Wenn es aber in Zukunft nur eine Schlichtungsstelle gibt, darf diese nach Auffassung des 

GBZ nicht bei der kantonalen Verwaltung angesiedelt sein. Eine Vermittlungsstelle ist eine 

richterliche Funktion, die hohe Unabhängigkeit erfordert. Gerade deshalb sind wir entschie-

den dagegen, dass eine solche Stelle bei der Volkswirtschaftsdirektion sein soll. Das kantona-

le Amt für Wirtschaft und Arbeit gehört zur Volkswirtschaftsdirektion und hat die Einhaltung 

des Arbeitsgesetzes zu überwachen, was Interessenkonflikte nicht ganz ausschliesst. 

Der Zuger Gewerkschaftsbund erwartet vom Kantonsrat die Schaffung eines Arbeitsgerichtes. 

Die Chance soll genützt werden, um auch im Kanton Zug eine fortschrittliche Lösung einzu-

führen, die sich in vielen anderen Kantonen bewährt hat. 

 

Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 

 

Dieses Geschäft ist im Kantonsrat noch nicht behandelt worden. 


